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Bauherrenseitige (1) 

Qualitätssicherung 
für die Anwendung dämmschichtbildender Brandschutzsysteme auf Stahl  

(als Anhang 4 zur SZS-Publikation C2.5 Dämmschichtbildende Brandschutzsysteme offiziell von der VKF als Stand der Technik anerkannt) 

Objekt  

 

 

      

 

Genaue Objektbezeichnung  

Bauteile 

 

 

      

      

 

Bauherrschaft / Auftraggeber 

 

 

      

 

Planer / Architekt 

 

 

      

... 

Brandschutz-Verantwortlicher 

 

 

      

 

Brandschutzbehörde 

 

 

      

 

Applikateur (verarbeitende Firma) 

 

Verantwortliche Fachperson  

Stellvertretung 

      

 

      VKF-Reg.-Nr.       

      VKF-Reg.-Nr.       

 

Systemhalter 

 

 

      

 

Experte für Schichtdicken-

messung 

 

       VKF-Reg.-Nr.       

 
(1)  Ein allfälliger General- oder Totalunternehmer ist angemessen in die QS-Dokumentation einzubeziehen.  

 
 
Die ausgefüllten Formulare sind der zuständigen Brandschutzbehörde auf Verlangen zuzustellen!   



STAHLBAU ZENTRUM SCHWEIZ  Seefeldstrasse 25   8008 Zürich  Tel. 044 261 89 80  info@szs.ch  www.szs.ch    (Rev. 09.2010) 2 

1.  Planerische Vorabklärungen 

1.1 Prüfung der Objekteig-
nung 

 Keine Nutzung mit erhöhter Aggressivität, z.B. durch Reinigungsmittel, 
Korrosivitätskategorie max. C3 gemäss SN EN 12944 

 Dauerhafter Schutz der Beschichtungen gegen mechanische Beschä-
digung (z.B. durch Lagergut, Fahrzeuge, Transporteinrichtungen) ist 
zwingend. 

 Mechanische Schutzvorkehren, Anschlussbauteile und Befestigungen 
benötigen einen Mindestabstand zur Stahlkonstruktion (vgl. unten 1.7) 

Ergebnis dieser Prüfung:        

1.2 Erforderlicher Feuerwi-
derstand 

 R 30  R 60 

1.3 Innen- oder Aussenan-
wendung? 

 für Aussenanwendung geeignetes System nötig bei erhöhtem Feuch-
tigkeitseinfluss (alle bewitterten Flächen, Innenräume mit 
Korrosivitätskategorie C3 gemäss SN EN 12944) 

 für Innenanwendung geeignetes System (auch zulässig in offenen 
Räumen der Korrosivitätskategorie C2 gemäss SN EN 12944) 

       

1.4 Besteht schon eine Be-
schichtung? 

 ja  nein 

Altanstriche oder bereits bestehende Grundbeschichtungen sind zu ent-
fernen, falls nicht der Systemhalter die Systemverträglichkeit und Haftfes-
tigkeit prüft und schriftlich garantiert. 

 Systemhalter-Abklärung ist vorgesehen 

 Beschichtungs-Entfernung ist vorgesehen 

       

1.5 Umfang der Beschich-
tungsarbeiten 

Definition aller zu schützenden Stahlbauteile sowie der allenfalls nicht zu 
schützenden Profilflächen: 

 in Brandschutzplan vorhanden 

 in        

1.6 Verzeichnis der Bauteile 
(Anhang A) 

Verzeichnis der zu schützenden Stahlprofile, mit Profilgrösse, Profillänge 
und Profilfaktor U/A. 

 bereits erstellt 

 noch zu erstellen durch        

1.7 Freiraum / Distanz-
montage-Planung 

Erforderlicher Freiraum zu mechanischen Schutzvorkehren, Anschlussbau-
teilen und Befestigungen für das Aufschäumen der Brandschutzbeschich-
tung:        mm 

 bereits berücksichtigt 

 noch abzuklären durch        

       

1.8 Farbtonwünsche        

(Farbton in der Regel nur bei dreischichtigen Systemen wählbar) 

1.9 Wahl des Beschichtungs-
systems 

Bezeichnung:         VKF-Nr.:         

(nur von der VKF für Brandschutzanwendungen anerkannte, im Schweize-
rischen Brandschutzregister publizierte Systeme, www.praever.ch) 

Schichtdicken rechnerisch optimiert:   ja  nein 

1.10  Abschlusserklärung 

Alle nötigen planerischen Vorabklärungen seitens der Bauherrschaft sind erfolgt und dokumentiert 

Der Brandschutz-Verantwortliche:         

Ort/Datum: Stempel, Unterschrift:   
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2.  Bewilligungsverfahren 

2.1 Gültige Vollzugsvorschrif-
ten 

Die massgebenden Vollzugsvorschriften sind zu beachten. 

 Die Vollzugsvorschriften wurden beschafft 

 Ihre Einhaltung wurde eingeplant 

       

2.2 Kennzeichnung/Unterhalt Der Bauherr ist zur Kennzeichnung und zum Unterhalt der geschützten Bau-
teile verpflichtet. 

Zur Kennzeichnung der geschützten Bauteile sind vorgesehen:  

 Brandschutzpläne  Aufkleber 

       

2.3 Wahl des Applikateurs Entscheid:         

(die Firma muss im VKF-Register der zertifizierten Applikateure eingetra-
gen sein, www.praever.ch) 

2.4 Bewilligungsgesuch Die Anwendung dämmschichtbildender Brandschutzbeschichtungen erfor-
dert eine objektbezogene Bewilligung der zuständigen Brandschutzbehörde. 

 Das Gesuchsformular wurde eingereicht. 

 Bei rechnerisch optimierten Schichtdicken wurden die ausgefüllten 
Formulare „Feuerwiderstandsnachweis“ mit eingereicht. 

 Die Bewilligung ist eingetroffen. Die Einhaltung allfälliger Auflagen 
wurde eingeplant. 

 Ein bauherrenseitiges QM durch VKF-zertifizierten Experten für Brand-
schutzbeschichtungen ist gefordert. Damit beauftragt wurde: 

        

 Für die Schichtdickenmessung ist ein vom Applikateur unabhängiger, 
VKF-zertifizierter Experte für Brandschutzbeschichtungen gefordert. 
Damit beauftragt wurde: 

        

2.5  Abschlusserklärung: 

Alle nötigen Schritte der Bauherrschaft im Rahmen des Bewilligungsverfahrens sind erfolgt. 

Der Brandschutz-Verantwortliche:         

Ort/Datum: Stempel, Unterschrift:   

       

 

 
 

3.  Ausführungsplanung 

3.1 Gewähltes Beschich-
tungssystem 

Bezeichnung:         VKF-Nr.:         

Grundbeschichtung (genaue Produktbezeichnung, Schichtdicke): 

              µm 

Brandschutzbeschichtung (genaue Produktbezeichnung): 

       

Applikation:  vor Montage  nach Montage 

Schichtdicke:  gem. VKF  rechn. Nachweis 

 Die erforderlichen Trockenschichtdicken sind im Verzeichnis der Bau-
teile (Anhang A dieses QS-Protokolls) eingetragen. 

Deckbeschichtung (genaue Produktbezeichnung, Schichtdicke): 

              µm 

Farbton:         
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3.2 Vorgaben des System-
halters 

 Die Einhaltung der planerischen Vorgaben in den Verarbeitungs-
hinweisen des Systemhalters wurde berücksichtigt. 

       

3.3 Untergrund Neukonstruk-
tion 
(bzw. freigelegte Stahl-
oberfläche) 

Folgende Anforderungen wurden an den Applikateur der Grundbe-
schichtung (in der Regel Stahlbauunternehmer) weitergeleitet : 

 Oberflächenvorbereitung durch Strahlen Sa 2½ 

 vom Systemhalter definierte Anforderungen  
an die Rauheit der Stahloberfläche:         

        

3.4 Untergrund bestehende 
Konstruktion 
(Altanstrich/Grundbe-
schichtung) 

Altanstriche oder bereits bestehende Grundbeschichtungen sind zu entfer-
nen, falls nicht der Systemhalter die Systemverträglichkeit und Haftfestig-
keit prüft und schriftlich garantiert.  

 Systemhalter-Abklärung wurde veranlasst  

 Schriftliche Garantie des Systemhalters: Eingang:         

 Ersatzbeschichtung(en) anstelle der System- 
Grundbeschichtung, Auftrag erteilt an:         

 Beschichtungs-Entfernung, Auftrag erteilt an:         

       

3.5 Montagebeschädigungen Beauftragt zur Reparatur der Grundbeschichtung  
mit systemgeprüftem Beschichtungsstoff ist:         

       

3.6 Bauprogramm Folgende Fristen sind berücksichtigt: 

 Bewilligungserteilung innert ca. 10 Arbeitstagen 

 Einhaltung der vom Systemhalter definierten Anforderungen an 
Einhausung, Temperatur, Feuchtigkeit und Belüftung 

 Zwischentrocknungszeiten gemäss Angaben des Systemhalters 

        

3.7 Auftragserteilung an 
Applikateur 

       

       

3.8 Brandschutzplan 
(+Anhang A) 

 vom Brandschutz-Verantwortlichen zur Ausführung freigegeben 

       

3.9 Festlegung des Experten 
für Schichtdicken-
messung 

 Schichtdickenmessung durch einen Experten des Systemhalters ge-
mäss SZS-Verzeichnis (Person durch Systemhalter bestimmt) 

 Schichtdickenmessung durch einen unabhängigen Experten gemäss 
SZS-Verzeichnis, beauftragte Person mit VKF-Nr.: 

        

 Schichtdickenmessung durch:        

       

3.10  Abschlusserklärung:  

Alle nötigen Schritte der Bauherrschaft im Rahmen der Ausführungsplanung sind erfolgt. 

Der Brandschutz-Verantwortliche:         

Ort/Datum: Stempel, Unterschrift:   
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4.  Überprüfung der Brandschutzbeschichtung 

4.1  Vollständigkeitsprüfung  alle Flächen gemäss Brandschutzplan sind beschichtet (Kontrolle 
durch den Brandschutz-Verantwortlichen) 

       

4.2  Abschlusserklärung:  

Alle nötigen Überprüfungsschritte der Arbeitsausführung seitens der Bauherrschaft sind erfolgt. 

Der Brandschutz-Verantwortliche:         

Ort/Datum: Stempel, Unterschrift:   

       

 

(siehe auch Abschlussarbeiten im unternehmerseitigen QS-Protokoll) 

 
 
 

5.  Abschlussarbeiten 

5.1  Dokumentation  Vervollständigung der von Applikateur und Systemhalter erstellten QS-
Dokumentation, Abschluss der eigenen QS-Dokumentation 

       

5.2  Kennzeichnung  Bauteile mit Brandschutzbeschichtungen sind in aktualisierten Brand-
schutzplänen festgehalten 

 Die beim Applikateur angeordneten Aufkleber sind platziert 

       

5.3  Unterhalt  Die Unterhaltsanweisung von Systemhalter und Applikateur wurde zu-
handen des Eigentümers/Nutzers entgegengenommen  

       

5.4  Abschlusserklärung:  

Alle nötigen Schritte bezüglich Dokumentation, Kennzeichnung und Unterhalt seitens der Bauherrschaft sind 

erfolgt. 

Der Brandschutz-Verantwortliche:         

Ort/Datum: Stempel, Unterschrift:   

       

 

(siehe auch Abschlussarbeiten im unternehmerseitigen QS-Protokoll) 

Anhänge zum bauherrenseitigen QS-Protokoll: 

A. Bauteil-Verzeichnis 

B.        
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Anhang A Seite A.      
Verzeichnis der Bauteile, U/A-Werte und Schichtdicken 

 

Objekt / Aufstellungsort:        

Beschichtungssystem:        VKF-Nr.        

Feuerwiderstand:  R 30  R 60 

Trockenschichtdicken-Anforderung:   gemäss VKF-Register  gemäss rechn. Nachweis 

 

 Bezeichnung  

gemäss SZS-
Tabellen C5 

Anzahl Stück-
länge 
in m 

Gesamt-
länge 
in m 

Gesamt-
oberfläche 

in m
2
 

Profilfaktor 
U/A 

in m
-1

 

Minimale 
Trockenschicht-

dicke in µm 

offene  

Stützenprofile 

 

 

 

 

                                       

                                       

                                       

                                       

offene  

Trägerprofile 

 

 

 

 

                                       

                                       

                                       

                                       

Hohlprofile 

und 

Vollstahlprofile 

                                       

                                       

                                       

 
 
Die Angabe der Profile und Profilfaktoren erfolgt durch die Bauherrschaft.  

Die Mindestwerte der Trockenschichtdicken gemäss VKF-Register werden durch den Applikateur bestimmt. Für 
die Trockenschichtdicken am Objekt ist ein Minimum an Abstufungen anzustreben. Die zugehörigen Nass-
schichtdicken sind vom Applikateur gemäss Produktdatenblatt zu ermitteln und laufend mit Nassschichtkämmen 
zu überwachen. 

Im Fall von rechnerisch ermittelten Schichtdicken werden die Mindestwerte der Trockenschichtdicke durch den 
Brandschutz-Verantwortlichen eingetragen. Die zugehörigen SZS-Formulare „Feuerwiderstandsnachweis von 
Stahlbauteilen“ wurden mit dem Bewilligungsgesuch an die Behörden eingereicht. 

Weil bei mehrschichtigem Aufbau des Dämmschichtbildners (meist für R 60) Zwischenmessungen zum wirt-
schaftlichen Erreichen der vorgeschriebenen Schichtdicken unerlässlich sind, muss der Applikateur in diesen Fäl-
len über ein von ihm bedienbares, periodisch kalibriertes Trockenschichtdickenmessgerät verfügen. 

Abschlusserklärung:  

Alle nötigen planerischen Vorabklärungen seitens der Bauherrschaft sind erfolgt und dokumentiert. 

Der Brandschutz-Verantwortliche:         

Ort/Datum: Stempel, Unterschrift:   

       

 
 

 


